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Artikel 1 VO 1030/2002/EG 

(1) Die von den Mitgliedstaaten ausgestellten Aufenthaltstitel 
für Drittstaatenangehörige werden einheitlich gestaltet und 
müssen Felder für die im Anhang aufgeführten Angaben 
vorsehen. Der entsprechende einheitliche Vordruck kann als 
Aufkleber oder als eigenständiges Dokument verwendet 
werden. Jeder Mitgliedstaat kann dem einheitlichen Vordruck in 
dem dafür vorgesehenen Feld wichtige Angaben über die Art 
des Aufenthaltstitels und über die Rechtsstellung der betreffenden 
Person, insbesondere auch Angaben über den Besitz 
einer Arbeitserlaubnis, hinzufügen. 

 


